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Umsetzung EU-Binnenmarktpaket 2009

■ Elektrizitätsbinnenmarkt-Richtlinie 2009 / 72 /EG

■ Erdgasbinnenmarkt-Richtlinie 2009 / 73/ EG

■ Stromhandels-Verordnung VO (EG) 715/ 2009

■ VO Erdgasfernleitungsnetze VO (EG) 1775/ 2009

■ Agentur-Verordnung VO (EG) 713 / 2009
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Umsetzungserfordernisse: 

Die Strom- und Gasbinnenmarkt-Richtlinien sind 

binnen 18 Monaten ab deren Inkrafttreten in nationales Recht 

umzusetzen                           März 2011

Umsetzung der EB-RL in Österreich

Art 12 B-VG Elektrizitätswesen: Grundsatzgesetzgebung Bundessache, 

Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung Landessache
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Erforderliche gesetzliche Anpassungen aufgrund des 

3. Energiebinnenmarktpakets:

Änderung bzw. Neufassung von 

■ Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 

(ElWOG)

■ Gaswirtschaftsgesetz (GWG) 

■ Energie-Regulierungsbehördengesetz (E-RBG)
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Betroffene Themenkreise

■ Entflechtung

■ Organisation der Regulierungsbehörden

■ Rechtsschutz

■ Konsumentenschutz
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Entflechtung 

A. Entflechtung der Übertragungsnetzbetreiber

■ Ownership-Unbundling

■ Independent System Operator (ISO)

■ Independent Transmission System Operator (ITO)

Zur Umsetzung: 

- alle drei Entflechtungsmodelle sollen zulässig sein

- keine unnötige Synergievernichtung
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Entflechtung 

B. Entflechtung der Verteilernetzbetreiber (Art 26)

■ Kommunikation und Markenpolitik

Die VNB im VIU müssen in ihren Kommunikationsaktivitäten und 
ihrer Markenpolitik Sorge tragen, dass eine eine Verwechslung in 
Bezug auf die eigene Identität der Versorgungssparte (des VIU) 
ausgeschlossen ist.

gilt grundsätzlich auch für Übertragungsnetzbetreiber im ITO-Modell
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Geschlossene Verteilernetze 

Verteilnetzbetreiber           

■ Geschlossene Verteilernetze (Art 28) – Bestimmte 
Gebiete: Industrie-, Gewerbegebiete, Bahnhöfe, Flughäfen …
können als geschlossenes  Verteilernetz eingestuft 
werden

■ Befreiung von diversen NB-Pflichten, insbesondere  
Bereitstellung Netzverlustenergie und Tarifgenehmigung

Im Fall der Umsetzung ist aufgrund einer Umverteilung der 

Netzkosten eine zusätzliche Belastung der Endkunden zu 

befürchten.
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Regulierungsbehörde 

Regulierungsbehörden - Organisation

Art 35 /1: Jeder Mitgliedstaat benennt eine einzige nationale Regulierungsbehörde

Art. 35 /4 b: Personal und Management der Regulierungsbehörden

- müssen unabhängig von Marktinteressen handeln und

- dürfen keine direkten Weisungen von Regierungsstellen oder anderen

öffentlichen oder privaten Einrichtungen einholen oder entgegennehmen

Art. 35 / 5 Amtsperiode: Die Mitglieder des Leitungsgremiums oder des leitenden 

Managements der Regulierungsbehörde werden für eine 

Amtszeit von 5 bis 7 Jahren ernannt, die einmal verlängert werden kann. 

Für Leitungsgremium oder das leitende Management ist ein geeignetes 

Rotationsverfahren vorzusehen.
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Art. 37 – Rechtsschutz:

Art 37 /12: 

Jeder von einer (Tarif- bzw. Methoden- ) Entscheidung der Reg.sbehörde Betroffene

kann binnen 2 Monaten Beschwerde zur Überprüfung der Entscheidung einlegen.

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung!

Art 37 /16: 

Die Entscheidungen der Reg.behörde sind umfassend zu begründen, um eine 
gerichtliche Überprüfung zu ermöglichen, und der Öffentlichkeit unter Wahrung 
sensibler Informationen zugänglich zu machen.

Art. 37 /17:

auf nationaler Ebene müssen geeignete Verfahren bestehen, um einer 

betroffenen Partei die Anfechtung (Beschwerde einlegen) einer Entscheidung der 

der Regulierungsbehörde bei einer von der Regierung und den Parteien unabhängigen 

Stelle zu ermöglichen.
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Anhang I –Maßnahmen zum Schutz der Kunden:

Beispielsweise: 

■ Bereitstellung eindeutiger Informationen zu den Verbraucherrechten,

■ Rechtzeitige Unterrichtung des Kunden über eine Änderung von 

Vertragsbedingungen

■ Transparente Informationen über Preise und Tarife
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Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit


